
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 20. Februar 2024  

 
 Nr. 2024/167  

 

Blutspende SRK Schweiz AG, 3097 Liebefeld: Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an die 
Awarenesskampagne Sensibilisierung Blutstammzellspende 
  

1. Erwägungen 

Die Blutspende SRK Schweiz AG, Liebefeld, ersucht um einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an 
die Awarenesskampagne Sensibilisierung Blutstammzellspende. Die Blutspende SRK Schweiz ist 
für die Führung des Blutstammzellspender-Registers in der Schweiz verantwortlich. Der laufende 
Betrieb wird durch öffentliche Mittel und Dienstleistungserträge gedeckt. Für Sensibilisierungs-
kampagnen ist die Organisation auf zusätzliche Mittel angewiesen. In den vergangenen Jahren, 
insbesondere während der Corona Pandemie, sank die Registrierung potenzieller Stammzellen-
spender. Ziel der Kampagne ist es die Bereitschaft und Registrierung von Stammzellenspende-
rinnen und Stammzellenspendern zu erhöhen und die Versorgungslücke signifikant zu reduzie-
ren. Für die schweizweite Kampagne sind Ausgaben in der Höhe von Fr. 682'981.00 budgetiert. 
Der Beitrag für den Kanton Solothurn ist proportional zur Bevölkerungszahl berechnet. 

2. Beschluss 

2.1 Der Blutspende SRK Schweiz AG, Liebefeld, wird an die Awarenesskampagne 
Sensibilisierung Blutstammzellspende ein Beitrag von Fr. 11'000.00 aus dem Swisslos-
Fonds zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 3 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo Swisslos-Fonds auf das Engagement des 
Swisslos-Fonds des Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Logo ist unter so.ch/swisslos-
fonds abrufbar. 

2.4 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Beitrag zulasten des Kontos Swisslos-
Sportfonds (Auftrag 83591) anzuweisen: 

2.4.1 Fr. 5'500.00 (1. Tranche), nach Beginn der Kampagne und Erhalt einer Rechnung mit 
Einzahlungsschein; 

2.4.2 Fr. 5'500.00 (2. Tranche), nach Erhalt eines Schlussberichts sowie einer Rechnung mit 
Einzahlungsschein auf Antrag des Gesundheitsamts. 
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2.5 Die Abrechnungsunterlagen für die Auszahlungsanweisung sind elektronisch 
einzureichen. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Abteilung Swisslos-Fonds cle/012627. (kein Papierversand) 

Gesundheitsamt, Kantonsärztlicher Dienst 
Blutspende SEK Schweiz AG, Franziska Kellenberger, Waldeggstrasse 51, 3097 Liebefeld 


